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Was ist ein guter Film!

Vorbemerkung: Wir entnehmen einem Referat von HH. P. Dr. Anselm
Hertz O. P., das er auf der Jahrestagung katholischer Filmarbeit in Mainz
am 7. April 1959 hielt, folgenden Passus, der sich auf den Unterhalfungs-
film bezieht:

Der Unterhaltungsfilm
Der Unterhaltungsfilm nimmt quantitativ im Filmschaffen den größten

Raum ein.
In der Erfahrung des Alltags können wir gelegentlich feststellen, dafj

es Menschen gibf, die den Film als Unterhalfung grundsätzlich ablehnen.
Einige tun es aus Gründen ihres sogenannten Bildungs- und
Lebensniveaus, von dem sie annehmen, daf) es ihnen ein Absinken auf die
Ebene blotter Unterhaltung nicht gestatte. Andere argumentieren: Wenn
ich mich schon unterhalten und zerstreuen will, tue ich es selber und
lasse mir die Unterhaltung nicht servieren.

Der ersten Ansicht gegenüber müssen wir gerade von einer realistisch
begründeten christlichen Welt- und Lebensordnung her feststellen, dafj
es ein authentisches Recht des Menschen auf Unterhaltung und
Zerstreuung gibt. Durch die Unterhaltung soll der Mensch ja nicht in der
Entfaltung der in ihm liegenden Talente gehemmt werden. Sie bildet
das ergänzende Element zu einer vollmenschlichen Entfaltung und
Entwicklung, indem sie bewufjt jene Kräfte im Menschen weckt und anregt,
die im Lebens- und Berufskampf fast notwendig zu kurz kommen: die
Phantasie und mit ihr das zweckfreie, absichtslose Tun. Hier kommt nun
dem Film eine besondere Bedeutung zu, denn er spricht auf Grund sei-
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